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wickeln, daß ein größtmöglicher Zuwachs der Holzvor
räte erreicht und die landeskulturellen Funktionen der 
Wälder verbessert werden.

(3) Die zuständigen Staats- und Wirtschaftsorgane 
sowie die Betriebe haben in enger Zusammenarbeit mit 
der Nationalen Front, den gesellschaftlichen Organisa
tionen und den Bürgern die Wälder vor Bränden, vor 
Einschränkung ihrer vielfältigen Funktionen, vor Ver
schmutzung und vor Verarmung an Pflanzen- und 
Tierarten zu schützen.

V.
Nutzung und Schutz der Gewässer

§24
Zielsetzung

Die Gewässer einschließlich des Grundwassers sind 
als eine unersetzliche Grundlage des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses, insbesondere für die Versor
gung mit Trinkwasser und die Deckung des Bedarfs 
an Betriebswasser sowie Bewässerungswasser für die 
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe, für die Binnen
schiffahrt und die Fischereiwirtschaft, rationell zu nut
zen und zu schützen. Ihre Reinhaltung ist zur konti
nuierlichen Entwicklung der Volkswirtschaft, sowie zur 
Förderung der Gesundheit und der Erholung der Bür
ger sowie der Körperkultur und des Sports zu sichern. 
Die Nutzbarmachung des Wasserdargebots, der Schutz 
und die Pflege der Gewässer und ihrer Uferzonen, die 
Verbesserung der Wasserbeschaffenheit und die ratio
nelle Nutzung der Gewässer sind eine ständige Auf
gabe der Staats- und Wirtschaftsorgane und der Be
triebe im Zusammenwirken mit der Nationalen Front, 
den gesellschaftlichen Organisationen und den Bürgern.

§25
Nutzbarmachung des Wаsserdargebots 

und Wasserverwendung
(1) Von den zuständigen Staatsorganen und Betrieben 

Ist zu gewährleisten, daß das Wasserdargebot insbe
sondere durch ein System biologischer und technischer 
Maßnahmen unter Anwendung ökonomischer Regelun
gen erhalten, sein nutzbarer Anteil erhöht, in seiner 
Beschaffenheit verbessert und rationell verwendet wird.

(2) Bei produktionsbedingten Eingriffen der Industrie 
und der Landwirtschaft sowie anderer Bereiche in den 
Wasserhaushalt der Landschaft sind von den Betrie
ben nachteilige Folgen für die gesellschaftliche Nutzung 
in bezug auf die-Ergiebigkeit und Beschaffenheit des 
Wasserdargebots weitgehend auszuschließen oder an
derweitige Maßnahmen zur Sicherung der Wasser
bereitstellung zu ergreifen.

(3) Zur Deckung des Wasserbedarfs in der Volkswirt
schaft ist insbesondere in der Industrie eine sparsame 
Wasserverwendung durch geeignete Verfahren auf der 
Grundlage des wissenschaftlich-technischen Höchststan
des zu gewährleisten.

§26
Nutzung, Reinhaltung und Pflege der Gewässer

(1) Die Nutzung der Gewässer durch Wasserent
nahme, durch Einleitung von Wasser und Abwasser, 
durch andere die Wasserbeschaffenheit beeinflussende 
Maßnahmen sowie durch Hebung oder Absenkung des 
Wasserstandes hat so zu erfolgen, daß sie den gesell
schaftlichen Erfordernissen entspricht.. Die zuständi
gen Staatsorgane regeln die Nutzung der Gewässer auf 
der Grundlage staatlicher Genehmigungen, sichern die 
Kontrolle der Gewässernutzungen und arbeiten mit 
den Bürgern und den gesellschaftlichen Organisationen 
bei der Durchführung der Aufgaben zum Schutz der 
Gewässer zusammen.

(2) Zur Gewährleistung der Reinhaltung der Gewäs
ser darf die Einleitung von Abwasser nur im Rah
men der festgelegten Grenzwerte für die Gewässer

belastung erfolgen. Die Grenzwerte für den Schutz der 
Gewässer sind unter Berücksichtigung der Nutzungsan
sprüche, des Selbstreinigungsvermögens und der Bela
stung der Gewässer mit wasserverunreinigenden Stof
fen sowie des wissenschaftlich-technischen Erkenntnis
standes entsprechend den gesellschaftlichen Erforder
nissen differenziert festzulegen.

(3) Der Umgang mit Stoffen, die Gewässerverunreini
gungen hervorrufen können, hat so zu erfolgen, daß 
die Beeinträchtigung der Gesundheit der Bürger und 
volkswirtschaftliche Schäden ausgeschlossen sowie nach
teilige Auswirkungen auf die Gewässer und ihre Tier- 
und Pflanzenwelt vermieden werden. Die Betriebe so
wie die Bürger haben alle dazu erforderlichen Sicher
heitsvorkehrungen zu treffen.

(4) Durdi die planmäßige Gestaltung und Pflege der 
Gewässer sind ihre landeskulturellen Eigenschaften zu 
erhalten, die Gewässer und ihre Ufer vor Verarmung 
an Pflanzen- und Tierarten zu schützen sowie ihre 
zweckentsprechende Nutzung zu gewährleisten.

§27
Maßnahmen der Abwasserbehandlung

(1) Die Betriebe sind verpflichtet, die ordnungs
gemäße Behandlung der Abwässer entsprechend den 
festgelegten Grenzwerten zur Gewährleistung der Rein
haltung der Gewässer durchzuführen. Die Abwasser
behandlungsanlagen sind von ihnen ständig mit einem 
optimalen Reinigungseffekt zu betreiben. Betriebe, die 
nicht über die zur Einhaltung der Grenzwerte erforder
lichen Abwasserbehandiungsanlagen verfügen, haben 
solche Anlagen planmäßig zu errichten. Sie haben zur 
rationellen Durchführung der Abwasserbehandlung 
geeignete Kooperationsformen zu entwickeln.

(2) Die Staats- und Wirtschaftsorgane sowie Betriebe 
haben zu gewährleisten, daß mit dem Neubau, der Er
weiterung und Rekonstruktion von Betrieben, Produk
tionsanlagen und Siedlungen sowie mit der Aufnahme 
neuer Produktionsverfahren die notwendigen Einrich
tungen und Anlagen für die Abwasserbehandlung plan
mäßig geschaffen und mit dem festgelegten Wirkungs
grad zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme bzw. 
Nutzung der Wohnstätten und Einrichtungen in Betrieb 
genommen werden.

(3) Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer sind 
durch die Staats- und Wirtschaftsorgane s-owie die Be
triebe so zu planen, zu koordinieren und durchzufüh
ren, daß eine stufenweise Verbesserung der Gewässer
beschaffenheit entsprechend den Schwerpunkten im 
Territorium erreicht wird.

(4) Die Betriebe haben planmäßig geeignete Abwäs
ser und ihre verwertbaren Inhaltsstoffe für die Volks
wirtschaft nutzbar zu machen. Die Abwasserboden
behandlung ist unter Beachtung der ökonomischen, ter
ritorialen und natürlichen Bedingungen sowie der hy
gienischen Belange im Interesse der Reinhaltung der 
Gewässer und der Steigerung der Erträge in der Land- 
und Forstwirtschaft durchzuführen.

(5) Die Eigentümer, Rechtsträger und Besitzer von 
Wohngrundslücken, deren Abwässer nicht in öffent
liche Abwasseranlagen eingeleitet werden, sind ver
pflichtet, die häuslichen Abwässer so zu beseitigen, 
daß die hygienischen Erfordernisse beachtet und Ge
wässer nicht nachteilig beeinflußt werden.

§28
Wasserschutzgebiete

Zur Sicherung der Wasserversorgung der Bevölke
rung sind Wassergewinnungsgebiete vor Verunreini
gung und Minderung ihrer Ergiebigkeit zu schützen. 
Dazu können entsprechend der Bedeutung und dem


